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Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1972, 

betreffend ein Bundesgesetz ü-ber die Gev:ährung von Hilfeleistungen 

an Opfer von Verbrechen. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll die Hilfeleistung an österreichische Staatsbürger geregelt 
w~rden, die durch eine mit mehr als 6 monatiger Freiheitsstrafe 

bedrohten rechtsv:idrigen und vorsätzlichen Handlung eine Körper­

verletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben. Es ist 
vorgesehen, daß der Bundesminister für soziale Verwaltung den 

Bund durch Auslobung zur Hilfeleistung zu verpflichten hat. Die 
AuslobFng ist durch K1L."1dmachung im Bundesgesetzblatt zu verlautbaren. 

Der Ausschuß für soziale ~l,~ngelegenhei ten hat die gegen­

ständliche Vorlage in sein~r Sitzung vom 11. Juli 1972 in Verhand­

lung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 

empfehlen, kei~en Einspruch zu erheben. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß fl.ir soziale 

Angelegenheiten somit den Ap.trag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen 

an Opfer von Verbrechen, vlird kein Einspruch erhoben. 

L i e ci 1 

Berichterstatter 

Wien, am 11. Juli 1972 

TIella TI a n z 1 i k 
Obmanll 
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